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Einleitung und Gang der Untersuchung

Gelangt die rechtswidrige und schuldhafte Verwirklichung eines Straftatbe
stands zur Kenntnis der Strafverfolgungsbehörden, wird dieses Verhalten grund
sätzlich1 mit einer Strafe geahndet, durch die ein sozialethisches Unwerturteil ge
genüber dem Täter zum Ausdruck gebracht wird2. Bei abstrakter Betrachtung bildet 
dabei die Freiheitsstrafe (§§ 38 f. StGB) die am tiefsten in die Rechtsstellung des 
Verurteilten3 eingreifende Strafart des deutschen strafrechtlichen Sanktionensys
tems.4 Sofern ihre Vollstreckung nicht nach § 56 StGB zur Bewährung ausgesetzt 
wird (sog. primäre Strafaussetzung5), hat der Verurteilte sie in einer Justizvoll
zugsanstalt zu verbüßen, was indes keineswegs zwangsläufig bedeutet, dass er die 
Strafe vollständig „abzusitzen“ hat. Denn das strafrechtliche Sanktionensystem 
kennt nicht bloß die primäre Strafaussetzung zur Bewährung nach § 56 StGB, 
sondern gemäß §§ 57, 57a StGB auch die Aussetzung des Strafrestes einer bereits 
teilweise verbüßten zeitigen oder lebenslangen Freiheitsstrafe (sog. Strafrestaus
setzung)6.7 So können zu zeitiger Freiheitsstrafe verurteilte Straftäter entweder – bei 
Vorliegen besonderer Umstände – bereits nach hälftiger Strafverbüßung (§ 57 
Abs. 2 StGB) oder aber jedenfalls nach Verbüßung von zwei Dritteln der Frei
heitsstrafe (§ 57 Abs. 1 StGB) aus der Haftanstalt entlassen werden.8 Unter den 
Voraussetzungen des § 57a Abs. 1 StGB haben ferner zu lebenslanger Freiheits
strafe verurteilte Straftäter nach 15 Jahren die Möglichkeit einer Strafrestaussetzung 
(S. 1 Nr. 1).

1 Ausnahmsweise kann aus Opportunitätsgründen (insb. nach den §§ 153 ff. StPO) von 
einer Bestrafung abgesehen werden.

2 Wessels/Beulke/Satzger, StrafR AT, Rn. 4.
3 Soweit das generische Maskulinum verwendet wird, dient dies ausschließlich der besse

ren Lesbarkeit. Die Ausführungen erstrecken sich grundsätzlich auf sämtliche Geschlechter.
4 Meier, S. 87. Das Gesetz bringt dies etwa in § 47 Abs. 1 StGB zum Ausdruck. Im Ein

zelfall kann die Verurteilung zu einer Geldstrafe den Täter (subjektiv) allerdings schwerer 
treffen als eine geringe Freiheitsstrafe, insb. wenn die Vollstreckung der Freiheitsstrafe zur 
Bewährung ausgesetzt (und keine Geldauflage verhängt) wird.

5 MüKo-StGB4/Groß/Kett-Straub, § 56 Rn. 1.
6 Weitere Möglichkeiten vorzeitiger Haftentlassung (z.B. Begnadigung) sind nicht Ge

genstand dieser Arbeit.
7 Gemäß § 88 JGG kommt auch die Aussetzung des Strafrestes einer Jugendstrafe in Be

tracht.
8 Bei der Berechnung bereits verbüßter Strafhaft ist die gemäß § 51 Abs. 1 S. 1 StGB 

grundsätzlich vorzunehmende Anrechnung einer etwaig erlittenen Untersuchungshaft oder 
anderer freiheitsentziehender Maßnahmen zu beachten. Die allgemeinen Regeln für die 
Strafzeitberechnung finden sich in § 37 StVollstrO.



Da somit eine vollständige Verbüßung der unbedingten Freiheitsstrafe nicht 
zwingend ist und i. d.R. verschiedene Entlassungszeitpunkte für den Verurteilten in 
Betracht kommen9, dürfte in diesen Fällen die für ihn wohl wichtigste Frage lauten, 
wie er in den Genuss einer vorzeitigen Haftentlassung gelangen kann, welche 
Voraussetzungen er also dafür erfüllen muss.

Unabhängig von der im konkreten Fall einschlägigen Norm und der Dauer der 
bereits verbüßten Freiheitsstrafe kommt die „Aussetzung der Vollstreckung des 
Strafrestes zur Bewährung“ nur in Betracht, wenn „dies unter Berücksichtigung des 
Sicherheitsinteresses der Allgemeinheit verantwortet werden kann“, § 57 Abs. 1 
S. 1 Nr. 2 (i. V. m. § 57a Abs. 1 S. 1 Nr. 3) StGB.10 Wie im zweiten Teil dieser 
Arbeit noch eingehend dargelegt wird11, muss demgemäß das mit der Aussetzung 
des Strafrestes verknüpfte Risiko für die Allgemeinheit verantwortet werden kön
nen12. Verantworten lässt sich dieses Risiko lediglich, wenn sich eine reelle Chance 
für ein positives Ergebnis hinsichtlich der Bewährung in Freiheit abzeichnet, d. h. 
eine begründete Aussicht besteht, dass die verurteilte Person – auch unter Berück
sichtigung der nach § 57 Abs. 3 S. 1 Hs. 1 i.V. m. §§ 56b, 56c StGB möglichen 
flankierenden Maßnahmen – nicht mehr straffällig werden wird.13 Das Gericht hat 
somit vor jeder Aussetzungsentscheidung – u.U. unter Hinzuziehung eines Sach
verständigen14 – eine Prognose darüber zu erstellen, wie sich der Verurteilte in 
Freiheit verhalten wird, insbesondere ob in Zukunft weitere Straftaten von ihm zu 
erwarten sind (sog. Sozialprognose15), und die Strafrestaussetzung bloß im Falle 

9 Der voraussichtliche Entlassungszeitpunkt ist gemäß den Landesjustizvollzugsgesetzen 
der Länder im sog. Vollzugs- und Eingliederungsplan anzugeben, vgl. etwa § 15 Abs. 1 Nr. 2 
LJVollzG RLP und § 9 Abs. 1 Nr. 2 LStVollzG SH.

10 Diese Klausel stellt in Fällen des § 57 Abs. 1 StGB die einzige materielle Voraussetzung 
dar. Zum Hintergrund der gegenwärtigen Gesetzesformulierung siehe Teil 2, A. I.

11 Teil 2, A. I.
12 TK-StGB/Kinzig, § 57 StGB Rn. 11.
13 OLG Braunschweig BeckRS 2014, 15106; OLG Hamm NStZ-RR 2010, 187 (188); 

OLG Köln NStZ-RR 2000, 317; OLG Düsseldorf NStZ 1998, 271; TK-StGB/Kinzig, § 57 
StGB Rn. 11, 14.

14 Grundsätzlich wird dem Gericht eine eigene hinreichende Sachkunde für die kriminal
prognostische Bewertung zugebilligt, wenn nicht besondere Umstände des Einzelfalls eine 
Ausnahme von dieser Regel begründen (BVerfG NJW 2002, 2773; OLG Nürnberg NStZ-RR 
2003, 283). Anderes gilt, wenn psychische Anomalien in Frage stehen oder dies aus dem 
„Gebot bestmöglicher Sachaufklärung“ angezeigt ist, BVerfG NJW 1986, 767 (768) – im 
Zusammenhang mit der Entscheidung über die Aussetzung einer Unterbringung in einem 
psychiatrischen Krankenhaus; OLG Düsseldorf NStZ 1998, 271; TK-StGB/Kinzig, § 57 StGB 
Rn. 17a. In Fällen des § 454 Abs. 2 S. 1 StPO (das Gericht erwägt, den Rest einer lebenslan
gen Freiheitsstrafe oder einer zeitigen Freiheitsstrafe von mehr als zwei Jahren wegen einer 
Straftat i. S.v. § 66 Abs. 3 S. 1 StGB auszusetzen) ist die Einholung eines Sachverständigen
gutachtens zwingend.

15 Die Sozialprognose wird von TK-StGB/Kinzig, § 57 StGB Rn. 9, als „Legalprognose“, 
von MüKo-StGB4/Groß/Kett-Straub, § 57 Rn. 14 ff., als „Kriminalprognose“ und von NK- 
StGB/Dünkel/Pruin, § 57 Rn. 14 ff., als „Verantwortungsklausel“ bezeichnet. Kritisch zum 
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einer günstigen Prognose zu gewähren. Wird eine günstige Sozialprognose attes
tiert, haben zu zeitiger Freiheitsstrafe verurteilte Straftäter gemäß § 57 Abs. 1 StGB 
nach Verbüßung von zwei Dritteln ihrer Strafe sogar einen Anspruch auf vorzeitige 
Haftentlassung („Das Gericht setzt die Vollstreckung des Restes einer zeitigen 
Freiheitsstrafe zur Bewährung aus“), sog. obligatorische Strafrestaussetzung16.

Im Zusammenhang mit der zu erstellenden Sozialprognose spielt insbesondere 
die der Strafvollstreckung zugrundeliegende Straftat eine nicht unerhebliche Rolle, 
da aus ihr i. d.R. charakterliche Mängel des Verurteilten zum Vorschein gekommen 
sind, welche die Tatbegehung begünstigt haben und daher – zur Reduzierung des 
Rückfallrisikos – im Falle einer vorzeitigen Haftentlassung bestenfalls behoben sein 
sollten. Bedeutsam werden können hierbei namentlich Delikte, durch oder für die 
der Täter Tatvorteile, etwa eine Tatbeute, erlangt hat. In diesen Fällen steht nämlich 
häufig die Frage im Mittelpunkt der Strafrestaussetzungsentscheidung, wie sich der 
Verurteilte zum erlangten Tatertrag verhalten hat bzw. nach wie vor verhält. Wie 
hat das Vollstreckungsgericht im „Aussetzungsverfahren“ vor allem damit umzu
gehen, wenn der Verurteilte zum Verbleib seiner Tatbeute oder seiner sonstigen 
Tatvorteile (etwa seines Tatlohns) keine, unzureichende oder gar falsche Angaben 
macht und dadurch i. d.R. die Wiedergutmachung des durch die Straftat verur
sachten Schadens verhindert? Dieser Frage soll auf den Grund gegangen werden.

Zur Illustration dieser Problematik sollen an dieser Stelle drei spektakuläre 
Kriminalfälle der deutschen Nachkriegsgeschichte aufgezeigt werden. Zunächst die 
Entführung des Unternehmersohnes Richard Oetker am 14. 12.1976.17 Der Täter, 
ein Betriebswirt namens Dieter Zlof, entführte den damals 25-jährigen Oetker am 

Begriff der „Sozialprognose“ BGH StV 2021, 292 (293), da es „nicht auf ein künftiges 
Wohlverhalten des Täters […] ankommt, sondern i.S. e. Kriminalprognose allein auf die 
künftige Beachtung strafrechtlicher Verbote durch ihn“. Ebenso BayObLG BeckRS 2023, 
25871, nach welchem es „nicht auf eine ‚Sozialprognose‘ an[kommt], sondern darauf ob im 
Zeitpunkt der tatrichterlichen Verhandlung die begründete Erwartung besteht, dass der An-
geklagte zukünftig keine Straftaten mehr begehen wird“ (amtlicher Leitsatz).

16 Streng, Rn. 279.
17 Dieser – im Jahr 2001 mit dem Titel „Der Tanz mit dem Teufel – Die Entführung des 

Richard Oetker“ verfilmte – Fall wurde neben vier weiteren Fällen erpresserischen Men
schenraubs aus den Jahren 1976 und 1977 ausdrücklich im Gesetzesentwurf der CDU/CSU- 
Fraktion vom 26. 04. 1977 genannt („Fälle Snoek, Egolf, Oetker, Hell, Krämer“), BT-Drs. 8/ 
322, S. 8; vgl. Teil 2, B. I. Vor diesem Hintergrund wurde § 57 Abs. 6 StGB in einem Pres
seartikel aus dem Jahr 2001 als „Lex Oetker“ bezeichnet (www.abendblatt.de/archiv/2001/arti 
cle204949009/Das-wahre-Opfer-blieb-im-Schatten.html – zuletzt abgerufen am: 21. 10.2025), 
was historisch jedoch aufgrund der unzähligen vergleichbaren Straftaten zu jener Zeit zu kurz 
gegriffen und daher unzutreffend ist. Im vorgenannten Presseartikel wurde zudem das in § 57 
Abs. 6 StGB normierte Ermessen verkannt: „Das letzte Drittel der Strafe kann nicht zur Be
währung ausgesetzt werden, wenn der Verurteilte über den Verbleib der Beute schweigt.“ 
Zum Ermessen des Vollstreckungsgerichts siehe Teil 2, B. IV.6. Unklar ist zudem, ob zuun
gunsten des Verurteilten tatsächlich § 57 Abs. 6 StGB zur Anwendung kam, vgl. Fn. 22.
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späten Nachmittag vor der Universität Weihenstephan bei München.18 Nachdem 
Zlof die von der Familie Oetker geforderten 21 Millionen DM – diese Summe 
stellte zu jener Zeit die höchste Lösegeldforderung in der Geschichte Deutschlands 
dar – erhalten hatte, ließ er den lebensgefährlich verletzten und bis heute von der 
Tat körperlich gezeichneten Oetker 48 Stunden nach der Entführung frei.19 Zlof 
wurde zwei Jahre nach der Tat beim Versuch, vermeintlich unregistrierte Geld
scheine in Österreich abzusetzen, festgenommen und am 09.06. 1980 vom Land
gericht München in einem Indizienprozess wegen erpresserischen Menschenraubs 
und schwerer Körperverletzung zur höchstmöglichen zeitigen Freiheitsstrafe von 
15 Jahren, zur Rückzahlung des gesamten Lösegeldes sowie zur Zahlung eines 
Schmerzensgeldes in Höhe von 60.000,00 DM verurteilt.20 Zlof beteuerte während 
des gesamten Strafprozesses seine Unschuld und bestritt seine Tatbeteiligung bis zu 
seiner Haftentlassung vehement; noch drei Monate vor seiner Haftentlassung äu
ßerte er, dass er seine beiden Söhne „nicht habe aufwachsen sehen – alles wegen des 
grandiosen Justizirrtums.“21 Dementsprechend machte er bis zu seiner Entlassung 
keinerlei Angaben zum Verbleib der Tatbeute. Nach vollständiger Verbüßung der 
Freiheitsstrafe wurde er Anfang 1994 aus der JVA entlassen.22 Drei Jahre nach 
seiner Entlassung tauchten die ersten Lösegeldscheine bei einem ehemaligen Mit
häftling Zlofs auf.23 Zlof hatte zuvor das Lösegeld – mit vorgenanntem Mithäft
ling – aus dem Erdversteck ausgegraben, wobei zahlreiche Tausenderscheine, etwa 
sieben Millionen DM, vermodert waren und deswegen von Zlof im Kamin eines 
Bauernhauses im Hunsrück verbrannt wurden.24 Als Zlof im Mai 1997 – zum wie
derholten Mal – versucht hatte, die noch brauchbaren zirka 12,4 Millionen DM in 
London umzutauschen, wurde er dort verhaftet und das Geld sichergestellt.25 Zudem 

18 www.abendblatt.de/archiv/2001/article204949009/Das-wahre-Opfer-blieb-im-Schatten. 
html – zuletzt abgerufen am: 21. 10. 2025.

19 www.abendblatt.de/archiv/2001/article204949009/Das-wahre-Opfer-blieb-im-Schatten. 
html – zuletzt abgerufen am: 21. 10. 2025.

20 www.abendblatt.de/archiv/2001/article204949009/Das-wahre-Opfer-blieb-im-Schatten. 
html; www.spiegel.de/panorama/haftstrafe-ausgesetzt-oetker-entfuehrer-bleibt-auf-freiem-fuss- 
a-70511.html – jeweils zuletzt abgerufen am: 21. 10.2025.

21 www.abendblatt.de/archiv/2001/article204949009/Das-wahre-Opfer-blieb-im-Schatten. 
html – zuletzt abgerufen am: 21. 10. 2025.

22 www.focus.de/politik/deutschland/millionen-durch-den-kamin-gejagt-oetker-loesegeld_ 
id_1858774.html – zuletzt abgerufen am: 21.10. 2025. Nicht ermittelt werden konnte indes, 
aus welchem Grund das Vollstreckungsgericht keine Strafrestaussetzung gewährt hat, insbe
sondere ob aufgrund fehlender Unrechtseinsicht bereits eine negative Sozialprognose ange
nommen wurde oder § 57 Abs. 6 StGB zur Anwendung kam.

23 www.abendblatt.de/archiv/2001/article204949009/Das-wahre-Opfer-blieb-im-Schatten. 
html – zuletzt abgerufen am: 21. 10. 2025.

24 de.wikipedia.org/wiki/Dieter_Zlof; www.focus.de/politik/deutschland/millionen-durch- 
den-kamin-gejagt-oetker-loesegeld_id_1858774.html – jeweils zuletzt abgerufen am: 21. 10. 
2025.

25 de.wikipedia.org/wiki/Dieter_Zlof; www1.wdr.de/lokalzeit/verbrechen/richard-oetker-ent 
fuehrung-interview-100.html – jeweils zuletzt abgerufen am: 21. 10. 2025.

Einleitung und Gang der Untersuchung 26 

http://www.abendblatt.de/archiv/2001/article204949009/Das-wahre-Opfer-blieb-im-Schatten.html
http://www.abendblatt.de/archiv/2001/article204949009/Das-wahre-Opfer-blieb-im-Schatten.html
http://www.abendblatt.de/archiv/2001/article204949009/Das-wahre-Opfer-blieb-im-Schatten.html
http://www.abendblatt.de/archiv/2001/article204949009/Das-wahre-Opfer-blieb-im-Schatten.html
http://www.abendblatt.de/archiv/2001/article204949009/Das-wahre-Opfer-blieb-im-Schatten.html;
http://www.abendblatt.de/archiv/2001/article204949009/Das-wahre-Opfer-blieb-im-Schatten.html;
http://www.spiegel.de/panorama/haftstrafe-ausgesetzt-oetker-entfuehrer-bleibt-auf-freiem-fuss-a-70511.html
http://www.spiegel.de/panorama/haftstrafe-ausgesetzt-oetker-entfuehrer-bleibt-auf-freiem-fuss-a-70511.html
http://www.abendblatt.de/archiv/2001/article204949009/Das-wahre-Opfer-blieb-im-Schatten.html
http://www.abendblatt.de/archiv/2001/article204949009/Das-wahre-Opfer-blieb-im-Schatten.html
http://www.focus.de/politik/deutschland/millionen-durch-den-kamin-gejagt-oetker-loesegeld_id_1858774.html
http://www.focus.de/politik/deutschland/millionen-durch-den-kamin-gejagt-oetker-loesegeld_id_1858774.html
http://www.abendblatt.de/archiv/2001/article204949009/Das-wahre-Opfer-blieb-im-Schatten.html
http://www.abendblatt.de/archiv/2001/article204949009/Das-wahre-Opfer-blieb-im-Schatten.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Dieter_Zlof;
http://www.focus.de/politik/deutschland/millionen-durch-den-kamin-gejagt-oetker-loesegeld_id_1858774.html
http://www.focus.de/politik/deutschland/millionen-durch-den-kamin-gejagt-oetker-loesegeld_id_1858774.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Dieter_Zlof;
http://.wdr.de/lokalzeit/verbrechen/richard-oetker-entfuehrung-interview-100.html
http://.wdr.de/lokalzeit/verbrechen/richard-oetker-entfuehrung-interview-100.html


wurde er nach englischem Recht zu einer weiteren Freiheitsstrafe von zwei Jahren 
verurteilt, wobei er nach einjähriger Haft nach Deutschland abgeschoben wurde.26

Im Jahr 1997 gestand er in einem von der Ehefrau seines damaligen Strafverteidi
gers veröffentlichten Buch27 schließlich doch die Tat, bezeichnete darin seine Ver
urteilung gleichwohl weiterhin als Fehlurteil. Der Verbleib von etwa 2,5 Millio
nen DM des Lösegeldes konnte bis heute nicht aufgeklärt werden.28

Ähnlich spektakulär ist der Fall des in der Presse als „Gigolo-Erpresser“ bekannt 
gewordenen „Hochstaplers“29 Helg Sgarbi.30 Dieser verführte mehrere wohlhaben
de Frauen, u. a. die „BMW- und Altana-Großaktionärin“31 Susanne Klatten, und 
veranlasste sie mit einer Lügengeschichte32 zur Zahlung von insgesamt 9,4 Millio
nen Euro in bar.33 Im Jahr 2009 verurteilte ihn das Landgericht München I deshalb 
wegen gewerbsmäßigen Betrugs und versuchter gewerbsmäßiger Erpressung34 zu 
einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren.35 Diese wurde in der JVA Landsberg am 
Lech vollständig vollstreckt36; eine Strafrestaussetzung wurde ihm somit nicht ge
währt. Zwar gestand Sgarbi seine Taten und ersparte den Geschädigten dadurch eine 

26 de.wikipedia.org/wiki/Dieter_Zlof – zuletzt abgerufen am: 21. 10. 2025.
27 „Die Oetker-Entführung: Geständnis des Dieter Zlof: Die Geschichte der 21-Millionen- 

Erpressung“. Auf S. 788 des Buches bezeichnet der Entführer die Regelung des § 57 Abs. 6 
StGB als „Lex Zlof“.

28 www.joyn.de/bts/serien/deutschlands-spektakulaerste-kriminalfaelle/richard-oetker-dar 
um-gibt-die-entfuehrung-bis-heute-raetsel-auf-5766 – zuletzt abgerufen am: 21. 10. 2025.

29 www.wunderweib.de/susanne-klatten-bittersuesse-rache-an-ihrem-gigolo-121817.html – 
zuletzt abgerufen am: 02. 10. 2024.

30 www.welt.de/vermischtes/article130109944/Haft-ueberstanden-Klatten-Erpresser-ist-frei. 
html – zuletzt abgerufen am: 02. 10. 2024. Im Jahr 2014 erschien – in abgewandelter Form – 
die Verfilmung dieses Falles mit dem Titel: „In der Falle“.

31 www.spiegel.de/panorama/justiz/klatten-erpressung-urteil-gegen-helg-sgarbi-ist-rechtskra 
eftig-a-613813.html – zuletzt abgerufen am: 02. 10. 2024.

32 Sgarbi soll Klatten u. a. erzählt haben, er „habe in den USA das Kind eines Mafioso 
angefahren, müsse zehn Millionen Euro zahlen oder um sein Leben fürchten“, www.wunder 
weib.de/susanne-klatten-bittersuesse-rache-an-ihrem-gigolo-121817.html. Vgl. auch www.zeit. 
de/online/2009/11/klatten-prozess-urteil/seite-2 – jeweils zuletzt abgerufen am: 03. 03. 2025.

33 www.spiegel.de/panorama/justiz/fall-klatten-vier-frauen-ein-verfuehrer-neun-millionen-a- 
602592.html; www.welt.de/vermischtes/article130109944/Haft-ueberstanden-Klatten-Erpres 
ser-ist-frei.html; www.welt.de/vermischtes/article127972092/Klatten-Erpresser-Ernano-Barret 
ta-muss-in-Haft.html – jeweils zuletzt abgerufen am: 02. 10. 2024.

34 Als Klatten nach weiteren Geldforderungen von Sgarbi misstrauisch wurde und sich 
weigerte, ihm weiteres Geld zu geben, forderte Sgarbi nunmehr 48 Millionen Euro für Vi
deoaufnahmen, „die in einem Münchener Hotel während eines Schäferstündchens“ zwischen 
Sgarbi und Klatten angefertigt worden waren, www.wunderweib.de/susanne-klatten-bittersues 
se-rache-an-ihrem-gigolo-121817.html – zuletzt abgerufen am: 02. 10.2024.

35 www.spiegel.de/panorama/justiz/klatten-erpressung-urteil-gegen-helg-sgarbi-ist-rechtskra 
eftig-a-613813.html – zuletzt abgerufen am: 02. 10. 2024.

36 www.welt.de/vermischtes/article130109944/Haft-ueberstanden-Klatten-Erpresser-ist-frei. 
html – zuletzt abgerufen am: 02. 10. 2024.
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